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uüund in der Heiligkei wird dieser Abhängigkeit icht en „eine gnadenhafte Verähnlichung MIt der Mensch-
möglichst ausgewichen, vielmehr wird sıe durch den San- heit Christi bis ZAL Dn Eingliederung, Partızıpation an der
SN Selbst- un Lebensvollzug frei un aktiv anerkannt . Herrlichkeit un damit der Stellung: Christi“
urch die Erlösung wırd die Kreatur in der Weise einer Unter dieser Voraussetzung mehrt Marıa die Ehre Gottes
Partizıpatıion, also einer völligen Abhängigkeit VO'  a} Chri- un: Christi in derselben VWeıse, wı1ıe „Gott alles in allem  I
StUS, ZUuUr Macht gebracht un iıcht Zur Ohnmacht, der Krea- die VO  3 ıhm gewollte höhere Verherrlichung darstellt als
fur wird on Christus her auf Christus hın eın un „Gott allein“.
spezifisches ‚selbst‘, ‚eigen‘ un ‚et verliehen, zugleich und Der Beitrag ermann Volks ZUr marıjanıschen Theologie,1im selben Eigenwirklichkeit 1in Abhängigkeit“ (106 E VO dem hier LUr einıge Grundgedanken umrissen WeI-
Allerdings, Sagt olk selbst, tr1ft die Sınndeutung des den konnten, eistet der Vertiefung der Andacht ZzZur Mut-
“  zet*, die der katholischen Theologie wesentlich 1St un: die ter Gottes einen nıicht minder gyrofßen Dienst als der Er-
insbesondere der Mariologie un marıianischen Frömmig- kenntnis des eigentliıchen Problems, das die Mıtwirkungeit zugrunde lıegt, 1U  — dann & wWwWenn inNna  — der Mächtig- Marıas der Heilstat Christi, W 1e die Schrift S1e offen-
elit Gottes, die sıch 1in unNnscier Erlösung offenbart, jenen bart, den Theologen beider Konfessionen aufgibt. Der
rad VO  — Wirksamkeit ZUtraut, der icht 1Ur die Ver- wertvolle Autsatz 1st inzwıschen auch als Sonderdruck
söhnung bewirkt, sondern NSsere innere Heiligung, das erschienen (Aschendorff, üunster 1955,

Fragen des sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lebens
„Religionen“ un!| „Kontessionen“ werden 1n diesem Zu-Verstaatlichung un Politisierung des

deutschen Rundfunks sammenhang icht erwähnt:; versteht sich ındes VO  -

selbst, daß Unparteilichkeit un Toleranz sich offenbar
auch auf S1Ee beziehen sollen. ıne Zew1sse EinschränkungIm Zusammenhang MIt der Wiedergewinnung der SOouve-

ränıtät hat in der Bundesrepublik eine Neuordnung der des Prinzıips darf INa  — darin sehen, daß die Rundfunk-
gesetzlichen Verhältnisse des Rundtfunks un: des ern- anstalten un: der Fernsehverband, ebenso natürlich die

Kurz- und die Langwelle verpiflichtet sind, „für die frei-sehens begonnen. Sıe äßt bereits heute eine durchgehende
Tendenz DA Verstaatlichung un Politisierung erkennen. heitliche demokratische Grundordnung“ einzutreten; das
Die Stellung der Kırche 1mM öffentlichen Leben wırd davon würde, 1n richtiger Anwendung, Propaganda für den

dialektischen Materialismus als Weltanschauung, w 1eebenso beeinträchtigt WwW1€e die Eigenständigkeit der freien
Gesellschaft. 1m Sowjetbereich un VO der Kommunistischen Par-
Die Bundesregjierung wünscht, den Einflufß des Bundes te1l vertreten wird, ausschließen. egen diese Bestim-

MUNSCH wırd angesichts der gegebenen geistigen Siıtuationauf das Rundfunkwesen rechtlich sichern, ine Absicht, in Deutschland aum einzuwenden se1n.die grundsätzlich berechtigt ISt, weıl ohne Zweiftel (se-
meinwohlinteressen 1m Spiele sın  d,; die sıch nıcht auf die

Die Stellung der KirchenJe einzelnen Länder beschränken. Im Jahre 1953 hat das
Bundesinnenministerium den Entwurt eines „Gesetzes Parteıien, Organisationen un: Religionsgesellschaften WEeI-
über die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben auf dem den 1n getrennten Paragraphen behandelt. Dıe Kiırchen
Gebiete des Rundfunks“ 1m Bundestag eingebracht. Er werden also nicht, w1e eine laizistische Betrachtungs-scheiterte nıcht sehr den etatistischen Elementen, die weise ın etzter eit häufıg LUL, ihre Ansprüche ab-

enthielt, als den zentralıstischen; nachdem sich her- weılısen können, mıiıt Interessenten-Organısationen un
ausgestellt hatte, daß der Widerstand der Länder ıcht sonstigen „pressure-groups“” yleichgesetzt., Hingegen wird

überwinden WAafr, un als die Presse aller Richtungen kein Unterschied zwıschen den Kirchen un: „anderen
nahezu einmütıg den Entwurt ablehnte, der noch dazu Religionsgesellschaften des öftentlichen Rechts“ - gemacht,1m Bundestag eine zroße Anzahl aktıver Gegner hatte, eın Punkt, auf den weıter noch einzugehen sein
wurde CT wieder fallengelassen. wird. Den Kirchen un Religionsgesellschaften sind nach
Jetzt hat S1 die Bundesregierung dazu entschlossen, die den Entwürten „auf Wunsch angemessene Sendezeiten
aterıe durch Staatsverträge zwıschen dem Bund un für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und
den Ländern ordnen. Seit Maärz dieses Jahres liegen die Feijerlichkeiten gewähren“, S1e sollen auch „die Mög-
entsprechenden Entwürftfe VOIL: sınd eın Allgemeiner liıchkeit erhalten, 1in aNngCEMESSCHNCF. Sendezeit Anlıegen VO  ‚a}
Rundfunkvertrag, eın Kurzwellenvertrag („Deutsche allgemeinem Interesse behandeln“. Diese letzte Be-
Welle“), eın Langwellenvertrag („Die Deutsche Lang- stiımmung fehlt 1n dem Entwurf eines Kurzwellenvertra-
welle“) un eın Vertrag „über die Errichtung eines öffent- SCS, oftenbar deswegen, weıl auf der „Deutschen Welle“,
lich-rechtlichen Verbandes ZUr gemeinschaftlichen Gestal- die der objektiven Unterrichtung des Auslands un der
Cung des deutschen Fernseh-Programms“. Auslandsdeutschen dienen soll, die Organısationen un

Allgemeine Grundsätze Parteien icht Wort kommen sollen. Man hat gemeint,
AUuUsSs diesem Grund auch den Kirchen keine Vorträge über

In allen diesen Entwürten 1St der Grundsatz der npar- allgemeine Fragen zugestehen dürfen; 1n dieser falsch
teilichkeit un Toleranz testgelegt. Rundfunk un ern- aufgefaßten Parıtät kommt also doch eine sachwidrige
sehen sollen „einer unabhängigen Meinungsbildung“ die- Gleichbehandlung dieser drei Kategorien Ööftentlicher Ver-
NCN, die Sendungen „dürfen iıcht einseilt1g ıne Parte] bände Z Ausdruck. Aut ine nähere Bestimmung des-
oder ruppe, einen Berutsstand oder eine Interessen- SCH, W as ine angeme«elSSCHC Sendezeit 1st, lassen sich die
geme1inschaft unterstützen“. „Weltanschauungen“ oder Entwürfe nıcht ein: auch wiıird die rage nıcht geregelt, ob
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die Sendungen der Kirchen unte deren alleiniger Verant- beschlossen, CeinNne CISCIC Landesrundfunkanstalt einzurich-
wOortung oder Oberauftfsicht der Rundfunkanstalten tcNh, wodurch 1i1ne Aufspaltung des Nordwestdeutschen
stehen sollen. Es wird aber ausdrücklich EINZSCTAUMT, daß Rundfunks, der durch Besatzungsverfügung gegründet
eCc1in Landesrecht MItt weıtergehenden Bestimmungen worden WAar, einiLretien mußflte. Das Gesetz über den West-
gunsten der Kirchen unberührt bleibt. deutschen Rundfunk öln wurde 25 Maı 1954 ANSC-

ommen aber erst nach Wegfall der besatzungsrechtlichen
Die Aufsichtsgremien Hındernisse konnte Anfang 1955 CIn Staatsvertrag der

Die etatistische, der freien Gesellschaft teindliche Ten- Länder Nordrhein-Westftalen, Niedersachsen, Hamburg
denz der Entwürfe sıch deutlich den Bestimmun- un: Schleswig Holstein Dach gebracht werden, der

Der Entwurf des die Teilung des WDR un die Begründung ord-SCn über die Aufsichtsgremien AaUuUSs
und Westdeutschen Rundfunkverbands“ bestimmt DasBundesrundfunkgesetzes 1953 hatte für den (sesamtrat

(38 Personen INITL 56 Stiımmen) ımmerhiın noch vVvIier Ver- nordrhein-westtälische Rundfunkgesetz VOoO  3 1954 de
daraufhin ausgeführt Die Gründung des NorddeutschenFDretier der Kırche M1 W Ee1 Stimmen vorgesehen (auch Ver-

treter der Sozialpartner und unabhängige Fachleute) In Rundfunks aber bedurfte Staatsvertrags zwıschen
den Entwürten ISE VO  $ direkten Vertretung den drei beteiligten Ländern, der bis ZUur Stunde von der

Hamburger Bürgerschaft noch nıcht ratıfiziert worden ISTtder Kırchen durch „geborene Delegierte keiner Stelle
mehr die ede Der allgemeine Rundfunkvertrag sieht ohl aber VO nıedersächsischen und schleswı1g olstei-
Nnur o dafß jede Rundfunkanstalt mıindestens C1iMN unab- nischen Landtag
hängiges Aufsichtsorgan haben mu{l über dessen Zusam- Völlige Politisierung des Westdeutschen RundfunksMENSETIZUNG 1STE jedoch nıchts vorgeschrieben Be1 der Kurz-
welle („Deutsche Welle“) 1ST als Aufsichtskollegium Jedig- Das (jesetz über den Westdeutschen Rundfunk öln be-
lıch C1IinNn Kuratorium AUuUS VICeTL Mitgliedern vorgesehen; der deutet eklatanten Bruch M1L den Grundsätzen, die
Vorsitzende un ein Miıtglied werden VO  3 der bei der Neugestaltung des deutschen Rundfunkwesens
Bundesregierung, Sn Mitglied VO den Län- nach 1945 angewendet wurden Das Beispiel wird sehr
derregierungen un VO  } der Vereinigung der Rundtunk- folgenschwer sein der Staatsvertrag über den Norddeut-
anstalten entsandt Be1 der Deutschen Langwelle xibt schen Rundtfunk ahmt bereits nach und esteht (ze-
(neben dem Finanzausschufß) Hauptausschuß der tahr daß auch das Vorbereitung befindliche 1NECEUEC

AaUuUs fünf Vertretern des Bundes un fünt VMertretern der bayerische Rundfunkgesetz dem gleichen Weg tolgen
Länder esteht den Vorsıtz führt der Vertreter der wird
Bundesregierung Der Fernsehverband hat Beıirat Wıe die bereits behandelten Staatsvertragsentwürfe fun-
un Verwaltungsrat; den Beırat schicken die diert das (Gesetz den Rundfunk auf den Prinzıpien VO
Rundfunkanstalten INSgSESAMT / Mitglieder, die zehn Unparteilichkeit und Toleranz „Er darf nıcht EINSCLILLIE
Länderregierungen JC N  9 un der Bund zehn Dıie S16 - politischen Parteı oder ruppe, Interessen-
ben Mitglieder des Verwaltungsrates werden VO der Ver- gyemeinschaft Bekenntnis oder Weltanschau-

der Rundfunkanstalten 3 VO  St der Bundes- ung dienen „die sittlichen un relız1ösen Überzeugun-
regS1ICrUNg (2) un VO den Länderregierungen (ebenfalls SCHh der Bevölkerung sind Z achten Doch sind die VOI-

schiedenen wissenschaftlichen un:gestellt. „weltanschaulichen,
Vertreter der Kirchen oder Organısationen der freiıen (je- künstlerischen Rıchtungen berücksichtigen Daß
sellschaf* könnten nach dieser Konstruktion höchstens gleichen Paragraphen festgesetzt wird der Westdeutsche
dann die betrefftenden Aufsichtsgremien gelangen, wenn Rundfunk solle „ IET der Wahrheit verpflichtet senin

S1Ie VO den Rundfunkanstalten entsandt werden: irgend- steht den anderen Zitierten Bestimmungen
eC1in Recht auf solche Berücksichtigung haben S1IE nıcht Das sachlichen Wıderspruch, den der Gesetzgeber jedoch often-
Übergewicht der politischen Vertreter, der Delegierten bar nıcht empfunden hat
VO  e} Bund un Ländern, 1ST erdrücken darin bekundet Kein Wort findet. sıch ı dem (Gesetz über ANSCMECSSCHNC
siıch die Absicht, das Rundfunkwesen dem Staatseinflufß Sendezeiten für die Kirchen Angemessene Sendezeit
vollständig unterwerten Es heißt War allen Ver- wird lediglich für amtliche Verlautbarungen VO  } Bundes-
tragen, daß die Mitglieder der Aufsichtsgremien die Be- und Landesregierung verlangt; das (jeset7z bleibt also
lange der Allgemeinheit vertreten hätten un: ” diesem Punkt hinter den Entwürten der Bundes-
Aufträge nıcht gebunden ber würde jeder Er- reg1ıcerung für die vVvier Rundfunkstaatsverträge zurück
fahrung widersprechen, ylauben, daß diese Bestimmun- Eın echt der Kirchen auf die Sendung VOnNn Gottesdien-
SCHh durch Delegierte VO polıtischen Körperschaften und SteN, Morgenfeiern un Andachten i1St nırgendwo test-
Regierungen verwirklicht werden könnten So 1SE auch die gelegt; ebensowenig natürlich ein echt auf Außerung
vertragliche Beteuerung, die Rundfunkanstalten, der Fragen VO allgemeinem Interesse Damıt 1ST das nord-
Fernsehverband die Deutsche Welle un die Deutsche rhein westtälische (zesetz tür die Kırche bei eiıtem —_

Langwelle hätten das echt der Selbstverwaltung ohne gunstiger als die bisherigen Bestimmungen bei allen ande-
C1in festes Fundament den Sachen OM Rundfunkanstalten, auch beim ehemaligen NWDR

alle diese Rechte anerkannt siınd un: den Kirchen e1in-
Die Aufspaltung des Nordwestdeutschen Rundfunks geraumt 1ST, daß S16 hre Sendungen C1IgCNET Verant-

Während sıch die bundesrechtliche Bearbeitung des und- wortung gestalten können Das Düsseldorter (Gesetz be-
tunkwesens noch Entwurfstadium befindet, 1St die deutet also Rückschritt
Neugestaltung des Rundfunks den Ländern Nordrhein- Das Gleiche xilt für die Bestimmungen des (Jesetzes über
Westfalen, Niedersachsen, Schleswig Holstein un: Ham- die Aufsichtsgremien Die Mitglieder des Rundfunk-

rats, SOZUSASCNH des Parlaments der Rundfunkanstalt,burg ZUu größten Teil vollzogene Tatsache Schon 1954
haben Regierung un Landtag VO  433 Nordrhein-Westfalen werden VO Landtag nach den Grundsätzen der Verhält-
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niıswahl auf die Dauer von fünf Jahren vewählt. Dıiese H_annowier‚ Hamßu‘rg un iel erfiahnt‚ Je sieben VO den
Bestimmung bedeutet ıne Umwälzung. Der Rundfunk drei Parlamenten ach dem Fraktionsproporz sewäh
wiıird damıt politisiert, etatıislert un den Parteıien über- werden. Von einer direkten un eigenberechtigten Ver-
antwort_et. Der Rundfunkrat 1St praktisch nıchts mehr LreLUNg der Kırchen un eıner Heranzıehung der Organı-
weıter als iıne Art Parlamentsausschuß, nach dem Pro- satıonen der treien Gesellschaft 1sSt keine Rede: der ord-
POTIZ usammMeNSgCSC  ELZEL. Da nıcht mehr als vier Mitglie- eutsche Rundtunk ol allein VO  $ den Parteien un den
der (und jer Stellvertreter) dem Landtag oder dem Bun- Länderregierungen beherrscht werden. Auch hier hat der
destag angehören dürfen, ändert daran nıchts. Die nach Programmbeirat keine wirkliche Vollmachten, da{(l ine
dem Proporz VO Landtag gewählten Mitglieder des eventuelle Vertretung der Kırche ohne hinreichenden Eın-
Rundfunkrats werden sıch auch dann, wenn s1e keinem flu{ß bleibt. Von seinen Mitgliedern sollen durch
Parlament angehören, eshalb nıcht weniıger als Parteien- den Rundtfunkrat vewählt, die übrigen durch die Landes-
vertreter fühlen. Die Abhängigkeitsverhältnisse sind regierungen entsandt werden. In allen wichtigen. Punk-
offenkundig. Daher iSt die Bestimmung, S1e hätten „bei ten 1St der Staatsvertrag über den Norddeutschen und-
Wahrnehmung iıhrer Aufgaben die Interessen der A tunk eın Abklatsclh des Düsseldorter (sesetzes.
gemeıinheıt vertreten”, un se1en „hierbei Aufträge
nıcht gebunden“, lediglich 1nNe wirkungslose Beteuerung. Uneinheitliche Haltung der CD  s
Aus dem oJleichen Grund wırd auch das „Recht der Selbst- Die Haltung der Christl‚ich—Demokratiséhen Unıion warverwaltung“, das dem Westdeutschen Rundfunk zusteht,
auf dem Papıer leiben. Denn der Proporz-Rundfunkrat uneinhe:itlich. Nur die n:edersächsische un die Hambur-

SCI CD  S (die bekanntlich eın Element des „Hamburg-wählt auch den siebenköpfigen Verwaltungsrat, un die-
SC den Intendanten: die Parteien haben also durchgehend blocks“ 1St) haben siıch mit Entschiedenheit einıge
das Heft in der and Bestimmungen des Norddeutschen Rundfunk-Vertrags

ausgesprochen; der Landesparteitag der ©D iın Ham-Weder Z Rundfunkrat noch Z Verwaltungsrat WET-
den Vertreter der Kirchen und der Organısatiıonen der burg 13 März hat vorgeschlagen, daß eın Drittel der
freien Gesellschaft AUuUS eiıgenem Recht durch „geborene Mitglieder des Rundtunkrats nıcht durch die Parlamente

vewählt, sondern VO  - Körperschaften der freien Gesell-Mitglieder“ herangezogen; VO  3 al den Verbänden un
Gliederungen, die das kulturelle Leben tragen, 1St keiner schaftl entsandt werden oll WwEe1 VO  =) der Wirtschaft, Je
berücksichtigt. Blofß die Parteien sind übriggeblieben, also elnes VO  ; der evangelischen un VO der katholischen

Kirche, eines VO  - den Universitäten der drei Länder undjene Gruppen, die M1 dem Kulturleben T csehr Ver-
mittelt verbunden sind. Der Rundfunk 1St SOmıIt eıner eiINnes VO  3 der Presse. Der Hamburger Oberbürgermeister

Sıeveking hat sıch jedoch diese Forderungen nıcht m1t hın-Machtdomäne, einem politischen Besitzstand der Par-
reichender Energıie eigen gemacht. Im nıedersächsischentelen geworden. Vertreter der Kırchen können NUuUr iın die

Aufsichtsgremien gelangen, WEeNnN S1E be] einer der Par- Parlament konnte die CDU dıe Annahme des Rundfunk-
nıcht verhindern 1m schleswig-holsteinischenteien Unterschlupf inden und SOMIT der Rechtstorm nach

als Partejienvertreter gyeführt werden. Landtag hat S1e für die Ratifizierung gestimmt, die
uch das 1St eın Bruch mIiıt den bisherigen Rechtsverhält- Absichten des Ministerpräsidenten Ka1 Uwe VO  ; Hassel,

der dem Abänderungsvorschlag der Hamburger CDU be1i-nıssen 1mM Rundfunk. Überall konnte die Kırche einen oder
mehrere Vertreter 1n die Aufsichtsgremien entsenden un: yvar. Dıie beiden CDU-Abgeordneten Dr Re-
War in deren Auswahl völlıg trel. Lediglich in den Pro- deker, eın evangeliıscher Theologie-Professor, un Dr Ger-

lıch, das einzige katholische Fraktionsmitglied der CDUzrammbeirat des Westdeutschen Rundfunks können Kir-
chenvertreter de Jure gelangen, und ZWAar auf Grund der 1m Kieler Landtag, konnten sıch nıcht durchsetzen: der
Wahl durch den Rundtunkrat. Diejenigen „Institutionen, CDU-Innenminister Dr. Pagel hatte vorher erklärt: NWär

wollen die kirchlichen Interessen berücksichtigen; überOrganisationen un Interessengemeinschaften,: denen eın
Vorschlagsrecht zusteht“, werden durch die Satzung der allem 1aber steht das, W as der Hörer Wa un der CDU-
Rundfunkanstalt bestimmt. Nıcht einmal hier 1St also den Rundfunkexperte Dr Hanno Schmidt, Abgeordneter VO  s

Kirchen eın Recht auf „geborene Miıtglieder“ zugestanden; Flensburg, hatte die These VerttetcN, der Rundfunk se1l
S1€e haben 1Ur eın „Vorschlagsrecht“, und wenn na  z ıhnen Sache des Staates un die Politisierung se1 wünschenswert.
dieses einmal nehmen will, raucht INa  } nıcht eLtwa das In Nordrhein-Westfalen 1St das Rundfunkgesetz VO  a der
Rundfunkgesetz andern, sondern, 1n aller Stille, bloß CD  S unterstutzt worden. Dort wurde die Polıitisierung
die „SaAtZUNE . Die Viertelskonzession die Kirchen, den un Parlamentisierung des Rundfunks noch adurch be-
Programmbeirat betreffend, 1St zudem sachlich bedeu- CONT, daß der Ministerpräsident arl Arnold dem und-
tungslos, denn dieser hat LLUTL iıne einz1ıge Aufgabe: den unkrat ıcht die Möglichkeit En selbständigen Auswahl
Intendanten „1mM Bereich der Darbietungen“ der Aufsichtsratmitglieder ließ, sondern ıh ZUur: Votierung
beraten. Irgendwelche Befugnisse un Rechtsmittel, seine eınes en-bloc-Wahlvorschlags der Landesregierung MViC1=

Vorschläge durchzusetzen, besitzt nıcht. anlaßte.
Der Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk Kircblz'cbe Kritik

Der Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk Dıie Stellungnahmen VO  3 katholischer Seıte den uCNi,

schließt sıch das nordrhein-westftfälische Beispiel schr geplanten oder vollzogenen Rechtsregelungen ent-

CNS A abgesehen VO  3 der Anpassung die Erforder- sprechend kritisch. Die Hauptstelle der katholischen
N1SSE, die sıch daraus ergeben, da{ß nıcht ein Land, sondern Rundfunkarbeit 1n Deutschland machte die Offentlichkeıit
drei Länder der Politisierung un Etatisıerung des un die zuständigen staatlichen Stellen rechtzeit1g auf die
Rundfunks beteiligt sind. SO sollen VO  . den Mitglie- Schmälerung der Rechtsstellung VO  — Kırche un treier
dern des Rundfunkrates je eines VO  —$ den Regierungen in Gesellschaft beim Rundtunk aufmerksam. Eın Brief der
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Bischöfé von Osnabrück, Hıldesheim un ünster die Kritische Pressés'timmen
drei nördlichen Länderregierungen wurde 8. März Die „Katholische Funkkorrespondenz“ 5 VOveröftentlicht. Unter Hınweıs autf die bisherige Rechtslage
heißt darın: „Der Rundtunk 1st e1in Erziehungs- un: stellt bej einer Analyse des nordrhein-west-

tälischen (Gesetzes und des Staatsvertrages über den ord-Bildungsinstrument VO  a emınenter Bedeutung. Die Kırche deutschen Rundfunk besonders die Unwürdigkeit der S1-kann un 111 sıch deshalb ihrer Verantwortung und Auf-
gyabe bei der Arbeit des Rundtunks nıcht entziehen; aber uatıon heraus, da{ die Beteiligung der Kırchen Rund-

unkrat praktisch HS autf dem Weg über die Parteıen
ina  w mMu den Konfessionen die Möglichkeit geben, 1n mi1t- möglıch 1St. Die Ausübung eines den Kırchen zustehen-entscheidender Weıse und unabhängig ıhre Aufgaben den Rechtes wiırd dadurch VO  D} der Biıllıgung einer Parte1ıerfüllen, un sollte deshalb die jeweıilıge Besetzung der abhängig gemacht, un: das bedeutet, dafß dieses echtentscheidenden Aufsichtsgremien nıcht allein den wech- überhaupt bestritten wırd. Dieses Recht aber erg1ıbt sıchselnden parlamentarıischen Mehrheiten überlassen, SON- auch daraus, da{ß der Rundfunk ein Erziehungs- un Bıl-ern den ın der Bundesrepublik anerkannten Erziehungs- dungsinstrument ISt: kann also sıttliıch un relig1Ös 1G-un Ordnungsmächten 1ine ANSCMCSSCHNC un direkte Ver- evante Fragen keineswegs umgehen, und damıt 1St iıne
LIrCLUNg einräumen.“ Die berufenen Vertreter der EVaAaNSC- Mitzuständigkeit der Kiırchen, weıl S1e Bildungsmacht Aauslischen Kirche haben sıch in Üıhnlıchem Sınn geäußert, VOr eigenem echt sind, gyegeben.allem Landesbischof Lilje, Hannover, bei einem Emp- Die „Funkkorrespondenz“ wendet sıch sodann die
fang der Evangelischen Akademie tür undtunk und Gleichsetzung VON Politik un öftentlichem Leben „Rund-Fernsehen und Landesbischof Haltmann VO  } Schles- funk 1St iıne öftentliche Angelegenheit; die Sender ennen
wıg-Holstein, der 1n einem Brief an den Regierungschef sıch ‚Anstalten des öftentlichen Rechtes‘“. Auch die Poli-
des Landes schart die Politisierung des Rundfunks tik 1St natürlıch iıne öftentliche Angelegenheıit. ber siınd
Stellung ahm deshalb alle Ööftentlichen schon politische Angelegenheiten
Spezıell Z Fernsehvertrag hat sıch der A4Uus senderunab- oder SO  Q  a eın polıtische Angelegenheıiten? Manche Be-
hängıgen Fachleuten bestehende „Arbeıtskreıs tür und- reiche des öftentlichen Lebens gehören der Politik alleın:
tfunkfragen“ kritisch yedußert. Er schlägt die Teilung des 1n anderen hat S1e neben anderen Instanzen mitzureden.
„Beirats“ 1n einen. Fernsehrat und in einen Programm- Eın solcher Bereich 1St der Rundfunk.“ Dıie Rechts-
beirat VP].'. Der Fernsehrat oll Aaus zehn Vertretern des regelungen machen aber A4US diesem Mıtspracherecht prak-
Bundestages, Je einem Vertreter der zehn Länderparla- tisch eın Alleinrecht, eın Monopol. Was würde gyeschehen,

un zehn Vertretern der Rundfunkanstalten be- „WENN LU  — immer mehr Bereiche des öftentlichen Lebens
stehen, un diese 3() gewählten Mitglieder sollen zehn In- starken Einfluß der Parteıen un: damıit der Poli-
stitutionen bzw. Organısationen des öftentlichen Lebens tik geraten, Bereiche, die ebensogut ohne diesen Einflufß
benennen, die ihrerseits Je einen Delegierten MIt Sıtz un: geregelt werden können?“
Stimme entsenden. Eın Ühnlıches Verfahren wırd für den Den hier anklıngenden, sehr wichtigen Gedanken nımmt
Programmbeirat 5  r Obgleich diese Gedanken nıcht die Zeıitschrift „ Wort und Wahrheit“ (Heft 5R auf.
Sanz befriedigen, weıl die Auswahl der vertretungsberech- Es yehe nıcht HUT alleın darum, da{fß die Kirchen SCZWUN-
tıgten Körperschaften einem politisch ZUSAMMENSESETZLEN SCH werden sollen, als „Rundfunk-Aftermieter der
Fernsehrat überlassen wiırd, würde hre Verwirklichung bei der Parteiführung bittstellig werden un: VOL aller

Oftentlichkeit ıne irekte Interessenbindung demon-den jetzt vorliegenden Entwurt entscheidend verbessern.
strıeren, obgleich ein solches Zwillingsverhältnis VO  3

Interesselosigkeit der Öffentlichkeit Kırche un Parte1i 1n Wirklichkeit längst nıcht mehr be-
steht. Es vyehe mehr: „Miıt den Kirchen 1St die anDie Bemühungen der Bischöte und der Vertreter der kırch-

lıchen Rundtunkarbeıit haben bısher keinen greifbaren Er- treie Gesellschaf} VO  - der wirksamen Mitbestimmung über
den Rundfunk ausgeschlossen worden. Weder die Hoch-tolg erzıielt. Regierungen und Länderparlamente sind über schulen noch die Organısatıonen der Erwachsenenbildung,ihre Einwendungen hinweggegangen. Es 1St auch nıcht

gelungen, 1n der öftentlichen Meıinung ine Abwehrbewe- die Presse, die Gewerkschaften, die Literatur USW,. werden
das echt haben, die Aufsichtsgremien be-

Sung mobilıisieren, die MIt dem Wiıderstand das schicken. Nur die Parteıen und die VerwaltungsbürokratieBundesrundfunkgesetz 1955 das für Kirchen un treie bleiben übrig. Wiıeder oll der Staat ein weıteres StückGesellschaft noch wesentlich günstiger WAar als die treier vesellschaftlicher Betäatigung sıch zıehen, und W1e-Rechtsinstrumente, irgendwie vergleichen ware. Jour- der wollen die Parteıen ıhre Zuständigkeit aut Kostennalısten- un Autorenverbände haben wirkungslos PTrO-
testlert. Dıe Reaktion der Presse Wr bisher eher MaAatt

der treien soz1alen Zusammenschlüsse erweıtern. Das
Ende dieses gefäahrlichen Weges kann LUr die totale Eta-

Das Interesse der Oftentlichkeit oder weni1gstens der Re- tisıerung der Gesellschaft se1n. W ıll INa  e wırklıich den
dakteure der Rundfunkfrage scheint weitgehend CI - Staat un: INSCLE N Gesellschaft weıt präparıeren,lahmt se1ın eın 5Symptom dafür, da{ß die Wachsam- da der Einheitsapparat e1nes Tages wıeder VO  s einer
eıit gegenüber der fortschreitenden Expansıon des Staa- talıtären Parte1ı oder einer Funktionärsoligarchie mühe-
tEeSs nachläßt un al mMa  3 vieltach VOTr dieser Entwick- los ‚übernommen‘ werden kann?“
lung als VOLF einer übermächtigen Unvermeıidlichkeit LC- Wenn die Kirchen also ıhr Recht auf UuUtLOoONOMeEe un ırekte
sıgnıert. Selbst die der CDU nahestehende Presse hat sıch Vertretung 1n den wirklich bestimmenden Aufsichtsgre-

mıen des Rundfunks Un nıcht bloß ın den mehr deko-mehr mi1t den taktischen als mIiIt den grundsätzlichen
Aspekten des neuen Rundfunkrechtes befaßt. Die Stel- ratıven, praktisch einflufßlosen Programmbeiräten VOCI-

lungnahme der kırchlichen Presse un: einzelner eit- teidigen, sind S1e damıiıt zugleich Fürsprecher der freien
schriften konnte nıcht ausreıichen, die öftentliche Meı- Gesellschaft: das heißt, der eigenständıgen Rechte der ZC-
NUNg estimmen. sellschaftlichen Zusammenschlüsse und der organıschen (j@e
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meinschaftsbildungen vorstaatlichen Raum S1e leisten Aus diesen Untersuchungen geht hervor, daß der Unter-
Wiıderstand 1nNe unheilvolle Tendenz, die sıch schied, der bisher VO Staat der Behandlung der christ-
den Rechtsinstrumenten ZAET: Regelung der und- lichen Kirchen un der anderen Religionsgesellschaften SCc-
funkfragen deutlich auspragt, nämlich die Tendenz des macht wurde, keineswegs Jlediglich e1in politischer 1STt _

Staates, die freie Gesellschaft entrechten, aufzusaugen dem INa etwa auf Seıite des Staates die Zahlenstärke und
un ıhre Zuständigkeiten sıch nehmen Diese Stan- den faktischen Einflufß der christlichen Kırchen berück-
dıge Anreicherung des Staates MI1 Kompetenzen mu{fß auf sıchtigte sondern auch e1in rechtlicher Denn die politi-
die Dauer totalıtären Etatısmus führen, auch schen Entscheidungen mMussen sıch Ja, Wenn S1C, WI1e
WEenNn die außeren Formen durchaus „demokratisch“ blei- der 'Tat geschehen IST, Verhaltensregel
ben, un diesen Entwicklungsdruck muß solange Methode werden, auch Rechtsformen ausdrücken Das
es noch eıit IST, alles werden, wırd auch die 1ST beträchtlichen Ausmafß bereits geschehen, und
personale un! die bürgerliche Freiheit höchste Getahr der Zug der Entwicklung die yleiche Rıchtung nach
gebracht Da die Totalısierung bei uns ıcht revolutionär orn Die Rundfunk-Rechtsinstrumente wollen
und durch Allgemeinmaßnahmen, sondern kleinen, tast diese Tendenz wieder umkehren; S1C w elisen nach hinten
unmerklichen Schritten VOL sıch gyeht, 1STt es schwierig, die un verdienen daher die Bezeichnung reaktionär
Oftentlichkeit wachzuhalten; SIC x1bt sıch leicht der Täu-
schung hin, daß Cs sıch jeweıls NUur verwaltungstech-
nısche Detaıils handelt, die lediglich VO  - W Ee1L- oder dritt- Die Landreformen Asıen und Amerika

Bedeutung sind Diıiesen Irrtum mu{frte die christ- Dıie Probleme der unterentwickelten Länder sınd schonıche mmen mM1 der liberalen Publizistik bekämpfen
Es mufß das Verständnis datür geweckt werden, daß bei oft der Herder-Korrespondenz behandelt worden Sıe

haben sıch nach dem Zweıten Weltkrieg das Bewußt-jedem einschlägigen Gesetzentwurtf jeweıils das Ganze miıt
sein der Weltöftentlichkeit un auch der Kirche geschoben,auf dem Spiel steht
W I1e zahlreiche Reden des Heılıgen Vaters erkennen las-

Gleichsetzung der Kirchen MıE „anderen scn Es 1ST iıcht übertrieben, da{fß VO ıhrer LO-
SUuNng icht NUuUr das Schicksal Länder, die denReligionsgemeinschaflen unterentwickelten zäahlen, für die nächsten Jahrhunderte

Eın Sonderaspekt VO  3 srofßer Bedeutung 1ST, daß die Ent- bestimmt wird, sondern daß VOon ıhr auch das Schicksal
würte den VIier Rundtfunk Staatsverträgen die Kırchen der abendländischen Welt weitgehend abhängen wird
un „andere Religionsgesellschaften des öftentlichen Abgesehen Von den Territorien Afrikas, die heute noch
Rechts gleichsetzen Das bedeutet den Versuch S ZU yroßen Teıl kolonıialer oder halbkolonialer
Rechtsentwicklung unterbrechen un rückgängıg Herrschaft leben, für deren Wohlergehen, Entwicklung
machen, die SeIT dem Grundgesetz deutlich hervorgetreten und sozıale Ordnung also die europäischen Völker Ver-
1STt die Entwicklung aut Anerkennung der christlichen antwortlich sind finden sıch die meılsten unterentwickelten
Kıirchen als Körperschaften CISCNCNH, also iıcht Länder Nahen un Fernen Osten Mittel- un!
VO Staat delegierten Rechts Wenn die Kirchen MIiIt Re- Südamerika Ihr Hauptproblem 1ST ein soz1ales Es be-
liıg10nsgesellschaften, die iıhren öftentlich rechtlichen Sta- steht tast ausschließlich der Neuordnung des Eıgentums,
LUS allein durch ME DOS1ULV rechtliche staatlıche Entschei- das die Voraussetzung tür 1NC gesunde sozıale Ent-
dung erhalten haben, autf gleiche Stute gestellt werden wicklung bildet Da sich agrarische

heißt das, daß INa  e} S1IC diese Rechtsposition Zzurück- Länder handelt, kann ine Neuordnung des E1gentums
drücken 111 Das aber WAarTre S Rückschritt hinter NUr auf dem Wege der Landreformen geplant un durch-
nen bereits erreichten Zustand Zanz Sınn geführt werden Es 1SE bezeichnend daß fast alle diese
Wahrheit Jlängst antıqulerten Kirchenhoheit des Staates Länder die Landretorm als den Weg ZC-
Gewıi(i sind noch keine programmatisch ausdrücklichen rechten Ordnung eingeschlagen haben, auch WEenNn dieser
Willensäußerungen des Staates vorhanden, die das AUtLO- Weg den melisten Fällen diese Völker un Staaten VOLI
1NOME echt der beiden christlichen Kirchen Unterschied außerordentliche Schwierigkeiten stellt un: große Span-

den anderen Religionsgesellschaften des öffentlichen Nunscnh un: Härten nach sich zıieht S1e werden auf
Rechts (als dritte Kategorie kämen die Religionsgesell- MMCN, nıcht zuletzt der Erwartung, daß die
schaften des Vereinsrechts hınzu) aller Oorm anerken- 71a1 besser gestellten Länder des Abendlandes durch DC1-
nen ber die lebendige Rechtsentwicklung ZC1ZT, daß 1 un materielle Hiılfe dieser Neuordnung M1£t-
a  wn  Aasur dieser Stelle gemacht un vertieft wırd Auch das arbeiten werden.
Grundgesetz aßt nıcht die Deutung Z als ordne die Es 1SLT Augenblick noch verfrüht 110e sıchere Prognose
rechtliche Gleichstellung VO Kirchen un Religionsgesell- über das Ergebnis un die Auswirkungen der Landretor-
schaften des Ööftentlichen Rechts Besonders auch auf inen Freıen Asıen un Lateinamerika stellen
evangelischer Seıite sind diese Fakten durch bahnbrechende Eınen Zwischenbericht über den Stand der Dınge hat —
Arbeiten klar herausgestellt worden;: SC1 hier NUur Vver- Jängst der hervorragende spanische Sozi0loge Martin Bru-
WIieschHh auf den Beitrag Von Johannes Heckel Kırchengut garola S ] drei Autsätzen gegeben Sıe sind veröftent-
un Staatsgewalt Festschrift für Rudolt Smend 1951 iıcht Fomento Soc1al“ (Nr 36 [1954| 412—422)
terner auf den lichtvollen Auftfsatz VO  e Rudolf Smend un Nr 11955 42—52 un: „Razon Fe

Staat un Kirche nach dem Bonner Grundgesetz der (Nr 648 [955] 9—21) Seine Untersuchungen ZCISCH,
Zeitschrift für Evangelisches Kirchenrecht Band daß die Probleme al] diesen Ländern ahnlich liegen, dafß
Heft un die weıiterführende Studie VO  3 Konrad SIC ftast alle be] verschiedenster Methode der Durchführung

Hesse: „Schematische DParıtat der Religionsgesellschaften das yleiche 7Zıel haben bäuerliches Eıgentum Neu
nach dem Bonner Grundgesetz?“ der gleichen elt- schaften

Eınen Unterschied zwıschen östlichen un lateinamerika-schrift (3 Band, Heft,
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